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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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A Runderlasse und Mitteilungen 
 der Landesregierung und der obersten 
 Landesbehörden
396. Öffentliche Belobigung 
 h i e r :  Frau Josephine Räderscheidt

Bezirksregierung Köln 
Az. 21.04.03.02R 1/17

Der Ministerpräsident des Landes NordrheinWest
falen, Herr Armin Laschet, hat Frau Josephine Räder
scheidt aus Köln in Anerkennung ihrer am 29. Juni 2016 
durchgeführten Rettungstat eine öffentliche Belobigung 
im Namen der Landesregierung ausgesprochen.

Die Ehrenurkunde wurde ihr am 13. Juni 2018 von 
Frau Abteilungsdirektorin Sigrun Köhle im Hause der 
Bezirksregierung Köln ausgehändigt.

Köln, den 13. Juni 2018

Die Bezirksregierung

Im Auftrag 
gez.  T o p m a n n 

ABl. Reg. K 2018, S. 258

B Verordnungen,  
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung
397.   Die Verbandsversammlung  
 h i e r :  des Zweckverbandes 
   des Naturpark Bergisches Land

Satzung des Naturparks Bergisches Land

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Na
turpark Bergisches Land hat in ihrer Sitzung am 25. Juni 
2018 aufgrund der §§ 7, 9 und 20 des Gesetzes über kom
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV.NRW. 
S. 621) in der zurzeit geltenden Fassung beschlossen, die 
Verbandssatzung vom 1. April 1980 in der zurzeit gelten
den Fassung wie folgt zu ändern und neu zu fassen:

§ 1 
Rechtsstellung und Aufgabe des Verbandes

(1) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffent
lichen Rechts. Er verwaltet seine Aufgaben im Rah
men der Gesetze unter eigener Verantwortung.

(2) Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Verbands
gebiet zu einem Naturpark gemäß § 27 Bundesnatur
schutzgesetz einzurichten und zu betreiben.

 Danach sind Naturparke einheitlich zu entwickelnde 
und zu pflegende Gebiete, die

 –  großräumig sind,

 –  überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Na
turschutzgebiete sind,

 –  sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen 
für die Erholung besonders eignen und in denen 
ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird,

 –  nach den Erfordernissen der Raumordnung für die 
Erholung vorgesehen sind,

 –  der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstel
lung einer durch vielfältige Nutzung geprägten 
Landschaft und ihrer Arten und Biotopvielfalt 
dienen und in denen zu diesem Zweck eine dau
erhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt 
wird,

 –  besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Re
gionalentwicklung zu fördern,

 –  die Bildung für nachhaltige Entwicklung ermög
lichen.

 Naturparke sollen entsprechend ihren oben be
schriebenen Zwecken unter Beachtung der Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts
pflege geplant, gegliedert, erschlossen und weiterent
wickelt werden.

(3) Der Zweckverband trifft die zur organisatorischen 
Regelung dieser Aufgabe erforderlichen Vorkehrun
gen. Er kann sich bei der Durchführung dieser Auf
gabe bereits bestehender Einrichtungen und Organi
sationen bedienen.

(4) Der Zweckverband ist selbstlos tätig. Er verfolgt aus
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des § 52 Abgabenordnung.

§ 2 
Name und Sitz

Der Zweckverband führt den Namen „Naturpark 
Bergisches Land“. Er hat seinen Sitz in Gummersbach.

§ 3 
Verbandsmitglieder

Mitglieder des Zweckverbandes „Naturpark Bergi
sches Land“ sind:

Oberbergischer  Kreis, RheinischBergischer Kreis, 
RheinSiegKreis, Stadt Köln, Stadt Remscheid, Stadt 
 Solingen, Stadt Wuppertal

§ 4 
Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet ergibt sich aus der dieser Satzung 
beigefügten Abgrenzungskarte im Maßstab 1:100.000, 
Stand: Dezember 2017. Diese ist Bestandteil der Satzung 
(Anlage 1).

§ 5 
Organe

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsver
sammlung und der Verbandsvorsteher.

§ 6 
Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertre
tern der Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied 
entsendet 3 vertretungsberechtigte Personen mit je 
einer Stimme in die Verbandsversammlung. Für jedes 
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Mitglied der Verbandsversammlung ist eine stellver
tretungsberechtigte Person für den Fall der Verhinde
rung zu bestellen.

(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung und ihre 
Stellvertreter werden unter Beachtung des § 15 GkG 
NRW durch die Vertretungskörperschaften für deren 
Wahlperiode aus ihrer Mitte oder aus den Dienstkräf
ten des Verbandsmitgliedes bestellt. Sie üben ihr Amt 
nach Ablauf der Zeit, für die sie bestellt sind, bis zum 
Amtsantritt der neu bestellten Mitglieder weiter aus.

(3) Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes 
Mitglied vor Ablauf der Wahlperiode aus der Ver
tretungskörperschaft oder aus dem Dienst des Ver
bandsmitgliedes aus, so bestellt die betreffende 
 Vertretungskörperschaft nach § 15 GkG den Nach
folger.

(4) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte eine 
vertretungsberechtigte Person zum Vorsitzenden; in 
gleicher Weise wählt sie einen Stellvertreter.

(5) Die Verbandsversammlung tritt mindestens einmal 
jährlich im Rechnungsjahr zusammen.

§ 7 
Aufgaben der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung beschließt über alle Ange
legenheiten des Zweckverbandes, soweit es sich nicht 
um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.

(2) Sie beschließt insbesondere über

 a)  die Wahl des Verbandsvorstehers und eines Stell
vertreters,

 b)  die Wahl des Vorsitzenden der Verbandsver
sammlung und eines Stellvertreters,

 c)  die Einstellung des Geschäftsführers,

 d)  die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit 
Anlagen

 e) die Feststellung des Jahresabschlusses,

 f) die Entlastung des Verbandsvorstehers,

 g)  die Bestimmung des Rechnungsprüfungsamtes 
zur Prüfung des Jahresabschlusses,

 h)  die Bildung von Ausschüssen und die Wahl der 
Mitglieder dieser Ausschüsse,

 i)  die Bildung und Zusammensetzung eines Beira
tes,

 j)  den Abschluss von Verträgen, soweit es sich nicht 
um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

 k)  Änderungen der Zweckverbandssatzung,

 l)  Änderungen der Aufgabe des Zweckverbandes,

 m)  die Aufnahme und das Ausscheiden von Ver
bandsmitgliedern,

 n) die Auflösung des Zweckverbandes. 

§ 8 
Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist nur beschlussfähig, 
wenn die anwesenden vertretungsberechtigten Per
sonen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 
 wenigstens die Hälfte der Stimmenzahl erreichen  
(§15 [5] GkG NRW).

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit 
zurückgestellt worden und wird die Verbandsver
sammlung  zur Beratung über denselben Gegenstand 
einberufen, so ist  sie ohne  Rücksicht auf  die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Ladung 
muss auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewie
sen werden.

(3) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Beschlüsse 
nach § 7 Abs. 2 Buchst. k), m) und n) bedürfen der 
2/3Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl Be
schlüsse zur Änderung der Aufgaben des Zweckver
bandes müssen einstimmig gefasst werden.

§ 9 
Sitzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wird schriftlich durch den 
Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung und 
unter Einhaltung einer Frist von mindestens 10 Tagen 
einberufen. In dringlichen Angelegenheiten beträgt 
die Einladungsfrist drei Tage. Der Vorsitzende der 
Verbandsversammlung setzt die Tagesordnung nach 
Anhörung des Verbandsvorstehers fest.

(2) Der Vorsitzende hat sie unverzüglich einzuberufen, 
wenn mindestens zwei Verbandsmitglieder oder vier 
Mitglieder der Verbandsversammlung dies unter An
gabe der zu beratenden Angelegenheiten verlangen.

(3) Über die Beschlüsse der Verbandsversammlung wird 
durch einen von der Verbandsversammlung gewähl
ten Schriftführer eine Niederschrift gefertigt, die von 
dem Vorsitzenden, einem jeweils zu bestimmenden 
Mitglied und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 10 
Verbandsvorsteher

(1) Der Verbandsvorsteher wird von der Verbandsver
sammlung aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbe
amten oder mit Zustimmung des Dienstvorgesetzten 
aus dem Kreis der allgemeinen Vertreter oder der 
leitenden Bediensteten der zum Zweckverband ge
hörenden Kreise und kreisfreien Städte auf die Dauer 
von sechs Jahren, längstens jedoch für die Dauer ihrer 
Hauptämter gewählt; in gleicher Weise wählt die Ver
bandsversammlung einen Stellvertreter. Wiederwahl 
ist möglich. Der Verbandsvorsteher und der Stellver
treter dürfen der Verbandsversammlung nicht ange
hören; sie nehmen an den Sitzungen der Verbandsver
sammlung teil.

(2) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte, 
sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssat
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zung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung 
die übrige Verwaltung des Zweckverbandes. Er un
terzeichnet die Bekanntmachungsanordnungen der 
von der Verbandsversammlung beschlossenen Sat
zungen. Er vertritt den Zweckverband gerichtlich 
und außergerichtlich. Die Verbandsversammlung ist 
Dienstvorgesetzter des Verbandsvorstehers.

(3) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflich
tet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind 
von dem Verbandsvorsteher und dem Vertreter oder 
einem von der Verbandsversammlung zu bestimmen
den Bediensteten oder Mitglied der Verbandsver
sammlung zu unterzeichnen.

(4) Der Verbandsvorsteher kann sich mit Einverständnis 
der Verbandsversammlung zur Durchführung der 
Aufgaben und der Kassengeschäfte des Zweckver
bandes der Verwaltung eines Kreises bedienen.

(5) Der Verbandsvorsteher ist Dienstvorgesetzter der 
Dienstkräfte des Zweckverbandes.

§ 11 
Ausschüsse

(1) Die  Verbandsversammlung kann zur Vorbereitung 
ihrer Beschlüsse, für die Weiterentwicklung der Auf
gaben gemäß § 1 sowie zur Beratung der Geschäfts
stelle im Rahmen der Zielerfüllung Ausschüsse bil
den. Jeder Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

(2) Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse bestimmt die 
Verbandsversammlung.

 Sie wählt die Mitglieder der Ausschüsse aus den Ver
tretern der Mitglieder der Verbandsversammlung. 
Die Verbandsversammlung kann auch andere sach
kundige Personen zu Mitgliedern der Ausschüsse 
bestellen. Die Zahl der sachkundigen Personen darf 
die Zahl der Vertreter der Verbandsversammlung im 
einzelnen Ausschuss nicht erreichen.

§ 12 
Beirat

(1) Zur Unterstützung der Arbeit des Zweckverbandes 
kann sich die Verbandsversammlung eines Beirates 
bedienen und setzt dessen Zusammensetzung fest. 
Der Beirat ist nur beratend tätig. Ihm sollen Vertre
ter der im Verbandsgebiet liegenden Gemeinden und 
der sonstigen interessierten Stellen, insbesondere 
Vertreter der Land und Forstwirtschaft, des Jagdwe
sens, des Tourismus, der Heimat, Naturschutz und 
Wandervereine, des Gewerbes sowie der Bildung und 
Forschung, angehören.

(2) Vorsitzender des Beirates ist der Verbandsvorsteher. 
Der Beirat wird durch den Vorsitzenden einberufen. 
Er hat ihn unverzüglich einzuberufen, wenn 1/3 der 
Mitglieder es unter Angabe der zu beratenden Ange
legenheiten verlangen.

§ 13 
Ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der 

 Verbandsversammlung, der Ausschüsse und des  
Beirates sowie des Verbandsvorstehers

Die Mitglieder der Verbandsversammlung, der Aus
schüsse und des Beirates und der Verbandsvorsteher sind 
ehrenamtlich tätig. Sie haben nur Anspruch auf Ersatz 
 ihrer Auslagen und des Verdienstausfalls in entsprechen
der Anwendung von § 45 der Gemeindeordnung für das 
Land NordrheinWestfalen. Für die Mitglieder der Ver
bandsversammlung übernehmen die entsendenden Kreise 
und kreisfreien Städte den Ersatz der Auslagen und des 
Verdienstausfalls.

§ 14 
Geschäftsführer und sonstige Dienstkräfte 

des Verbandes

(1) Zur Durchführung der Geschäfte kann sich der Ver
bandsvorsteher eines Geschäftsführers und sonstiger 
Dienstkräfte bedienen.

(2) Dienstkräfte des Verbandes können als Beamte oder 
sonstige Bedienstete beschäftigt werden.

(3) Vor einer Auflösung des Verbandes oder Änderung 
seiner Aufgaben hat der Verbandsvorsteher einen 
Beschluss über die Übernahme von Dienstkräften 
des Verbandes durch die Verbandsversammlung zu 
veranlassen. Kommt ein derartiger Beschluss nicht 
zustande, so treten die Dienstkräfte des Verbandes in 
den Dienst des Verbandsmitgliedes, das zuletzt den 
Verbandsvorsteher gestellt hat.

(4) Hauptamtlich Beschäftigte des Zweckverbandes wer
den im Falle der Auflösung des Zweckverbandes oder 
der Änderung seiner Aufgaben unter Berücksichti
gung des Abs. 3 dienst und versorgungsrechtlich den 
Bediensteten des entsprechenden Kreises oder der 
kreisfreien Stadt gleichgestellt.

§ 15 
Beteiligung der Landesbehörden

(1) Zur Wahrung landesplanerischer Belange ist der 
Zweckverband zu einer engen Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Dienststellen des Landes Nord
rheinWestfalen verpflichtet.

(2) Die Bezirksregierung Köln ist berechtigt, an allen 
Sitzungen der Verbandsausschüsse und des Beirates 
teilzunehmen. Sie ist weiter berechtigt, sich in diesen 
Organen durch einen ständigen Beauftragten vertre
ten zu lassen.

§ 16 
Haushaltswirtschaft

(1) Auf die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes 
finden die Vorschriften der Gemeindewirtschaft sinn
gemäß Anwendung. Die Haushaltswirtschaft erfolgt 
nach Maßgabe der beschlossenen und genehmigten 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen.

(2) Der Zweckverband erhebt gemäß § 19 Abs. 1 GkG 
NRW von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, 
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soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Auf
wendungen nicht decken.

(3) Die ungedeckten Aufwendungen nach Absatz 2 wer
den von den Mitgliedern nach folgendem Maßstab/
Verhältnis erhoben:

 – Oberbergischer Kreis: 25,93 %

 – RheinischBergischer Kreis: 25,93 %

 – RheinSiegKreis: 14,82 %

 – Stadt Solingen: 8,33 %

 – Stadt Remscheid: 8,33 %

 – Stadt Wuppertal: 8,33 %

 – Stadt Köln: 8,33 %

 Die Umlage ist für jedes Haushaltsjahr in der Haus
haltssatzung neu festzusetzen.

§ 17 
Prüfung der Jahresrechnung

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes wird von 
einem von der Verbandsversammlung zu bestimmenden 
Rechnungsprüfungsamt geprüft.

§18 
Ansprüche beim Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes

Scheidet ein Mitglied aus dem Zweckverband aus, so 
hat es keine Ansprüche an das Verbandsvermögen. Es 
kann unter Beachtung des § 19 GkG NRW und des § 16 
dieser Satzung zu den bis zu seinem Ausscheiden entstan
denen Aufwendungen des Zweckverbandes auch über das 
Wirksamwerden seines Ausscheidens hinaus in Anspruch 
genommen werden.

§ 19 
Liquidation des Verbandes

(1) Im Falle der Auflösung des Zweckverbandes ist der 
Verbandsvorsteher Liquidator. Zur Auflösung des 
Zweckverbandes haben die Verbandsmitglieder eine 
Vereinbarung über die Verteilung des nach Abzug der 
Verbindlichkeiten verbleibenden Vermögens unter 
Berücksichtigung des Umlageanteils in § 16 zu tref
fen.

(2) Reicht das Verbandsvermögen zur Begleichung der  
Verbindlichkeiten des Verbandes nicht aus, so haben 
die Verbandsmitglieder den Fehlbetrag im Sinne des 
Umlageverhältnisses in § 16 nachzuschießen.

(3) Die Verbandsmitglieder haben das ihnen nach Abs. 1 
zufließende Vermögen ausschließlich für die in § 1 ge
nannten Zwecke zu verwenden.

§ 20 
Anwendung der Kreisordnung

Soweit nicht durch Gesetz oder diese Satzung beson
dere Vorschriften getroffen sind, finden auf den Zweck
verband die Vorschriften der Kreisordnung für das Land 
NordrheinWestfalen in der Fassung der Bekanntma
chung vom  14. Juli  1994 (GV. NRW. S. 646) in der jeweils 
geltenden Fassung Anwendung.

§ 21 
Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen des Zweckverbandes werden in 
den Amtsblättern der Regierungsbezirke Köln und Düs
seldorf veröffentlicht.

§ 22 
GenderErklärung

Zur besseren Lesbarkeit werden in dieser Satzung 
personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich auf 
Frauen und Männer beziehen, generell nur in der im 
Deutschen üblichen männlichen Form angeführt, also  
z. B. „Verbandsvorsteher“ oder „Geschäftsführer“. Dies 
soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung 
oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum 
Ausdruck bringen.

§ 23 
lnKraftTreten

Die vorliegende Satzung des Zweckverbandes tritt 
am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der 
Verbandssatzung und der Genehmigung im Veröffent
lichungsblatt der Aufsichtsbehörde in Kraft.
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Bekanntmachung

Die vorstehende, von der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land in ihrer Sit
zung am 25. Juni 2018 beschlossene, Änderung und Neu
fassung der Zweckverbandssatzung wird hiermit gemäß 
§ 20 Abs. 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der zurzeit 
geltenden Fassung (SGV NRW 202) öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Zweckverbandssatzung tritt gemäß § 20 Abs. 4  
i. V. m. § 11 Abs. 2 GkG NRW am Tag nach der Bekannt
machung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln in 
Kraft.

Köln, den 12. Juli 2018

Bezirksregierung Köln 
Az. 31.15.2NPBL

Im Auftrag 
gez.  S p e c h t

ABl. Reg. K 2018, S. 258

398. Wahltag für die Neuwahl 
 der  Städteregionsrätin/des Städteregionsrates 
 der Städteregion Aachen

Bezirksregierung Köln 
31.1.8.1

Köln, den 12. Juli 2018

Gemäß § 3 des Städteregion Aachen Gesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 2008 
(GV. NRW. S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 698), und 
§ 44 Abs. 1 der Kreisordnung NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom  
23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Verbindung mit  
§ 46b und § 14 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes NRW 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV. NRW S. 454, ber. S. 509) zuletzt geändert durch 
 Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW.  
S. 1052), wird bestimmt:

Die Neuwahl der Städteregionsrätin/des Städteregions
rates der Städteregion Aachen findet am

Sonntag, dem 4. November 2018

statt.

Eine ggfs. erforderliche Stichwahl findet gemäß § 46c 
Abs. 2 Satz 1 KWahlG NRW am Sonntag, dem 18. No
vember 2018 statt.

gez. W a l s k e n
ABl. Reg. K 2018, S. 263

399.   Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
   über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
   über das Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung 
   nach § 7 Abs. 1 UVPG zum Antrag der 
   Rurtalbahn GmbH (RTB) für den Neubau des 
   Haltepunktes Rommelsheim und Anpassung 
   der Bahnübergänge 8 und 9 in Nörvenich auf 
   der Strecke Düren – Euskirchen durch die 
   Rurtalbahn GmbH

Die RTB GmbH hat am 16. Februar 2018 einen Antrag 
auf Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens für 
die o. a. Maßnahme gestellt. Rechtsgrundlage ist § 18 All
gemeines Eisenbahngesetz (AEG).

Nach §§ 5 Abs. 1 und 7 Abs. 1 UVPG i. V. m. Anlage 1 
Ziffer 14.10 zum UVPG sowie Anlage 3 UVPG ist von 
mir eine überschlägige Prüfung durchzuführen, ob das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann.

Diese Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls hat erge
ben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung entbehr
lich ist.

Gründe:

Die Vorhabenträgerin beantragt den Neubau des Hal
tepunktes Rommelsheim in Nörvenich. Daneben sollen 
die o. a. Bahnübergänge den neuen Erfordernissen ange
passt werden.

Es werden im Wesentlichen Verkehrsflächen in An
spruch genommen.

Zusätzliche Auswirkungen durch Schallimmissionen 
finden nicht statt. Die Eisenbahnstrecke existiert bereits. 
Eine artenschutzrechtliche Betrachtung wurde durchge
führt und kommt zu dem Ergebnis, dass keine wesent
lichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Der Flächen
verbrauch ist gering und wird im notwendigen Umfang 
ausgeglichen. Nennenswerte Beeinträchtigungen auf wei
tere Schutzgüter finden nicht statt.

Ich weise darauf hin, dass diese Feststellung nach § 5 
Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist.

Im Auftrag 
gez. Ralf  W a r t b e r g

ABl. Reg. K 2018, S. 263

400. Bekanntmachung 
 zur Umstufung von Teilstrecken der Kreisstraße 30 
 im Gebiet der Stadt Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis

In ElsdorfOberembt erfüllt ein Teilstück der Kreis
straße 30 (K 30), die Buschgasse, auf Grund der beeng
ten Verhältnisse und der damit in Verbindung stehenden 
Festlegung als Einbahnstraße nicht mehr die Verkehrsbe
deutung einer Kreisstraße. Demgegenüber kann der über
örtliche Verkehr die in beiden Richtungen befahrbare Ge
meindestraße „Am Pielenpfädchen“ nutzen, die demnach 
die Kriterien einer Kreisstraße erfüllt.
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Gemäß § 8 Abs. 1 Straßen und Wegegesetz des Landes 
NordrheinWestfalen (StrWG NRW) in der aktuell gel
tenden Fassung werden daher

die Teilstrecke der K 30

zwischen Netzknoten (NK) 5005 077A und NK 5005 014O 
von Station 0,886 bis Station 1,254 (Länge: 0,368 km)

zur Gemeindestraße (§ 3 Abs. 4 StrWG NRW) in der Bau
last der Stadt Elsdorf abgestuft sowie

zwischen NK 5005 077A und NK 5005 123O  
von Station 0,886 bis Station 1,178 (Länge: 0,292 km)

zur Kreisstraße (§ 3 Abs. 3 StrWG NRW) in der Baulast 
des RheinErftKreises aufgestuft und Bestandteil der  
K 30.

Die Umstufungen werden zum

1. August 2018

wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Mo
nats nach ihrer Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge
richt Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln erhoben werden. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Köln 
einzureichen oder zur Niederschrift der Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zu erklären.

Falls die Frist durch das Verschulden einer bevollmäch
tigten Person versäumt werden sollte, so würde deren 
Verschulden dem Kläger zugerechnet werden.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elek
tronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. 
Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO einge
reicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen 
sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die tech
nischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts
verkehrs und über das besondere elektronische Behör
denpostfach (ElektronischerRechtsverkehrVerordnung 
– ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).

Hinweis: Weitere Informationen sind auf der Internet
seite www.justiz.de erhältlich.

Bezirksregierung Köln 
 25.3.7  1/18 

Köln, den 16. Juli 2018

Im Auftrag 
gez.  N e u g e b a u e r 

ABl. Reg. K 2018, S. 263

C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
401. Antrag der RWE Power AG auf Erteilung 
 einer Genehmigung gemäß 
 § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz zur 
 wesentlichen Änderung des Kraftwerkes 
 Knapsacker Hügel, Betriebsteil Goldenberg, 
 Kessel K, in 50354 Hürth

Bezirksregierung Arnsberg 
61.b 64.220181

Dortmund, den 11. Juli 2018

Öffentliche Bekanntmachung

Die RWE Power AG plant die Änderung der Beschaf
fenheit und des Betriebes des Kraftwerkes Knapsacker 
Hügel, Betriebsteil Goldenberg, durch den Einsatz von 
Althölzern der Kategorie IIII gemäß Altholzverordnung 
im Kessel K alternativ zur bereits genehmigten Mitver
brennung von Papierschlamm sowie die zugehörige Er
richtung und den Betrieb einer Biobrennstoffanlage.

Beim Kraftwerk Knapsacker Hügel handelt es sich um 
eine Einrichtung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 BBergG 
(„dienende Einrichtung“); es fällt unter die Ziffer 9. der 
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bergbaulicher Vorhaben (UVPV Bergbau) und damit 
unter die Bestimmungen des Gesetzes über die Um
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24. Februar 
2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
20. Juli 2017 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) sowie vom 8. Septem
ber 2017 (BGBl. I S. 3370), hier: § 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG 
in Verbindung mit Ziffer 1.1.1, Anlage 1, UVPG, Ver
brennungseinrichtung mit einer Feuerungswärmeleistung  
> 200 MW).

Für das Vorhaben war nach §§ 5 und 9 UVPG eine all
gemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen.

Die Bewertung der Umweltauswirkungen des Vor
habens hat aufgrund einer überschlägigen Prüfung der 
vorgelegten Antragsunterlagen, eigener Ermittlungen 
und Kenntnisse der für die Entscheidung maßgeblichen 
Rechts und Verwaltungsvorschriften ergeben, dass durch 
das Vorhaben zusätzliche oder andere erhebliche nach
teilige Umweltauswirkungen nicht hervorgerufen wer
den können. Diese Bewertung stützt sich insbesondere 
auf folgende Aspekte: Das Vorhaben ist gekennzeichnet 
durch die unveränderte Leistung.

Ebenso ändern sich die genehmigten, zulässigen Emis
sionen in die Luft und die maximal zulässigen Schad
stofffrachten der Einsatzstoffe nicht. Die verursachten 
Geruchsemissionen sind irrelevant im Sinne der Geruchs
immissionsRichtlinie.

Die mit dem Betrieb der Anlage verbundenen Ge
räuschemissionen bleiben hinsichtlich des Kraftwerkes 
unverändert bzw. sind irrelevant im Sinne der TA Lärm 
(Biobrennstofflagerung).
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Das Vorhaben stellt keinen relevanten Eingriff in Na
tur, Landschaft, Wasserhaushalt und Boden dar.

Die anfallenden Abfälle können wie bisher und unver
ändert schadlos verwertet oder beseitigt werden.

Durch das Vorhaben werden keine Gebiete im Sinne 
von Anlage Ziffer 2.3 UVPG beeinträchtigt.

Die Anlage unter nicht der StörfallVerordnung  
(12. BImSchV). Das Vorhaben liegt zudem nicht inner
halb eines Sicherheitsabstandes eines Betriebsbereiches  
(§ 8 UVPG) und steht auch nicht in einem engeren Zu
sammenhang mit anderen Vorhaben dieser Art (§ 10  
Abs. 4 UVPG).

Das beantragte Vorhaben bedarf nach den Vorschriften 
des UVPG daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

Die gemäß § 5 Abs. 2 UVPG erforderliche Bekannt
gabe nach den Bestimmungen des Umweltinformations
gesetzes (UIG) vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 3704) 
erfolgt über das Amtsblatt der Bezirksregierung Arns
berg, welches auch im Internet unter http://www.bezreg
arnsberg.nrw.de/bekanntmachungen eingesehen werden 
kann.

Im Auftrag 
gez.  N i g g e

 ABl. Reg. K 2018, S. 264

402. Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Leverkusen

Antragsgemäß werden die nachbezeichneten Sparkas
senbücher als in Verlust geraten oder abhanden gekom
men gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz 
(SpkG) vom 27. Oktober 2009 aufgeboten: Sparkasse 
Leverkusen, Kontonummer: 3007219367, 3000397699, 
3007196805, 3000546873.

Der Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit aufge
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle
gung der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls wer
den die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt.

Leverkusen, den 12. Juli 2018

Sparkasse Leverkusen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2018, S. 265

403. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Heinsberg

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
3414500029, ausgestellt von der Kreissparkasse Heins
berg, wird für kraftlos erklärt.

Erkelenz, den 6. Juli 2018

Kreissparkasse Heinsberg 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2018, S. 265

404. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen

Gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz  
wird das Sparkassenbuch der Stadtsparkasse Wermelskir
chen mit der Kontonummer 383367968  hiermit für kraft
los erklärt.

Wermelskirchen, den 9. Juli 2018

Stadtsparkasse Wermelskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2018, S. 265

E Sonstiges
405. Liquidation 
 h i e r :  Stadtbibliothek Schleiden e. V.  
 mit dem Sitz in Schleiden

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom  
11. April 2018 ist der Verein (VR 30792 Amtsgericht 
 Düren) zum 30. Juni 2018 aufgelöst worden. Die Gläubi
ger des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei 
dem Liquidator, nämlich Herrn Ulrich Groebel, wohn
haft Reifferscheider Straße 3, 53937 Schleiden schriftlich 
anzumelden.

Der Liquidator
ABl. Reg. K 2018, S. 265

406. Liquidation 
 h i e r :  Männergesangverein Karls-Chor 1874 e. V.

Der Verein MGV KarlsChor 1874 e. V. Herzogenrath
Kohlscheid (VR 1605 Amtsgericht Aachen) ist aufgelöst 
und befindet sich im Liquidationsstadium.

Etwaige Gläubiger werden aufgefordert, ihre An
sprüche bei dem Liquidator, Horst Michael Krott, 
 Haldenweg 15c, 52134 Herzogenrath anzumelden.

Der Liquidator 
ABl. Reg. K 2018, S. 265

407. Liquidation 
 h i e r :  Förderverein des 
 FAHO –Studentenwohnheims e. V.

Der Förderverein des FAHOStudentenwohnheims  
e. V. (VR 4195 AG Aachen) ist aufgelöst. Gläubiger wer
den gebeten, ihre Ansprüche beim Liquidator Florian 
Neumann (Am Nordholz 7, 32130 Enger) anzumelden.

Der Liquidator 
ABl. Reg. K 2018, S. 265
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